
Fachsprachenprüfung für internationale 

Pflegefachpersonen (FSP-Pflege) durch 

zugelassene Einrichtungen im Freistaat 

Bayern 

Bayerisches Landesamt für Pflege



Agenda

1) Grundsätzliches zur FSP-Pflege

2) Zulassung von Einrichtungen zur Prüfungsdurchführung

3) Organisatorische Aspekte

4) Prüfungsaufbau und Prüfungsinhalt

5) Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

6) Schulung von Prüfenden und Schauspielenden
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1) Grundsätzliches zur FSP-Pflege



1) Grundsätzliches zur FSP-Pflege

• Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse im Rahmen 
des Anerkennungsverfahrens 

• Alternative zu den bisher zugelassenen B2-Zertifikaten

• Grundlage: Eckpunktepapier der 92. Gesundheitsminister-
konferenz vom Juni 2019

 Leitlinien zur Überprüfung der für die Berufsausübung 
erforderlichen Deutschkenntnisse in den Gesundheits-

 berufen

• Berufssprachliches Zielniveau: B2 GER mit entsprechender 
pflegefachsprachlicher Fokussierung
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1) Grundsätzliches zur FSP-Pflege

• Durchführung durch vom LfP zugelassene Einrichtungen (dezentral)

• Verschiedene Formate möglich (Digital + Präsenz)

• „Handlungsleitfaden zur Durchführung der Fachsprachenprüfung Pflege 

(FSP-Pflege) für Pflegefachpersonen durch zugelassene Einrichtungen 

im Freistaat Bayern“ des LfP beinhaltet alle Informationen
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung



2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung

Antragstellung auf Zulassung der Einrichtung zur Durchführung der 

FSP-Pflege ab 01.12.2025 an fsp-pflege@lfp.bayern.de formlos 

möglich

→ Checkliste: „Versicherungen und Nachweise bei Antragstellung 

auf Zulassung der Einrichtung zur Durchführung der FSP-

 Pflege“ im Leitfaden
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung

Kosten und Dauer der Zulassung

• Gebühr für die Zulassung der Einrichtung durch das LfP einmalig 

500,00 Euro

• Die Zulassung gilt grundsätzlich unbefristet

• Bei Nichteinhaltung der qualitativen Vorgaben oder Verstößen 

gegen die Integrität der Prüfungen kann die Zulassung jedoch 

wieder entzogen werden
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung

Prüfungsgebühr

• Voraussichtlich 15,50 Euro je durchgeführter Prüfung

• Übermittlung der durchgeführten Prüfungen des jeweiligen 

Kalenderjahres (Stichtag 31.01. des Folgejahres) an das LfP

• Abrechnung mit Prüfungseinrichtung durch das LfP im 

Anschluss
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung

Vorbereitungskurse

• Prüfungseinrichtungen können Vorbereitungskurse für 

Prüfungsteilnehmer anbieten (Angebot und Teilnahme nicht 

verpflichtend!)

• Es muss sichergestellt werden, dass die Prüfenden die 

Prüflinge nicht selbst unterrichtet haben.
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung

Personelle Voraussetzungen

Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner 
für das LfP

Ausreichend qualifiziertes Personal für 
Organisation, Abwicklung und 

Durchführung der Prüfung

Mindestens zwei Prüfende, welche die 
Anforderungsprofile für Sprachprüfende 

bzw. Fachsprachprüfende erfüllen
Ggf. Schauspielende
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung
Anforderungsprofil für Sprachprüfende

•    Erstsprachliche Kompetenz in Deutsch – nicht erstsprachlich Prüfende müssen das  

Sprachkompetenzniveau C2 durch ein anerkanntes Zertifikat nachweisen 

und

• Qualifikation nach Integrationskursverordnung § 15 Abs. 1 Nr. 1: erfolgreich abgeschlossenes Studium 

Deutsch als Fremdsprache (DaF) oder Deutsch als Zweitsprache (DaZ) oder eine vom BAMF anerkannte 

gleichwertige fachliche Qualifikation

und 

• Einschlägige Unterrichtserfahrung: Nachweis über mindestens 2 Jahre Unterrichtserfahrung im Bereich 

Deutsch als Fremdsprache (DaF) oder über mindestens 500 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten auf dem 

Niveau B2 des GER 
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung
Anforderungsprofil für Fachsprachprüfende

• Ausgezeichnete Sprachkompetenz in Deutsch – nicht erstsprachlich Prüfende müssen das 

Sprachkompetenzniveau mindestens C1 (empfohlen jedoch C2) durch ein Zertifikat nachweisen 

und

• Fachspezifische Ausbildung auf Fachkraftniveau im pflegerischen Bereich (in der Regel) oder Angehörigkeit zu 

einem anderen Gesundheitsfachberuf oder fachlich geeigneten akademischen Beruf (in begründeten 

Einzelfällen)

und

• Berufserfahrung im Pflegebereich – Nachweis über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Pflege 

 und…
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung

Anforderungsprofil für Fachsprachprüfende

• eine Zusatzqualifikation zur Praxisanleiterin/zum Praxisanleiter gemäß § 4 Abs. 3 Pflegeberufe-Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung (PflAPrV) 

oder

• eine pflegepädagogische Hochschulqualifikation auf mindestens Bachelorniveau oder einer vergleichbaren 

Hochschulqualifikation oder einer berufspädagogischen Weiterbildungsqualifikation von mindestens 2.100 

Unterrichtsstunden Dauer (z. B. Lehrkraft Pflegeberufe)
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung

Anforderungsprofil für Schauspielende (falls eingesetzt)

Für Patientinnen/Patienten-Fachkraft-Gespräch:

• gute Sprachkompetenz in Deutsch – erforderlich ist eine gute Sprachkompetenz, um Gespräche auf B2-

Niveau führen zu können. 

• ansonsten keine weitere fachspezifische Qualifikation nötig

Für Fachkraft-Fachkraft-Gespräch:

• Fachspezifische Ausbildung – erforderlich ist eine abgeschlossene Ausbildung im pflegerischen Bereich, z.B. 

als Pflegefachperson oder in einem medizinischen Bereich mit vergleichbarer Qualifikation

Schauspielende nehmen keine Bewertung der Prüfungsleistung vor!
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2) Zulassung von Einrichtungen zur 
Prüfungsdurchführung

Räumliche und technische Voraussetzungen

• Geeignete Räumlichkeiten für eine ordnungsgemäße 

Durchführung von mündlichen und schriftlichen Prüfungen

• Bei digitalem Konzept muss den Prüflingen die technische 

Ausstattung (PC, Headset, etc.) vor Ort bereitgestellt werden
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3) Organisatorische Aspekte



3) Organisatorische Aspekte

Anmeldung der Prüfung

• Mindestens 4 Wochen vor der geplanten Prüfung beim LfP

• Nach Bestätigung seitens des LfP kann die Prüfung in der Einrichtung 

durchgeführt werden

• Bei Ausfall von Prüfenden, können Ersatzprüfende, die vorab durch das 

LfP genehmigt wurden, eingesetzt werden („Poolgenehmigung“ von 

Prüfern möglich)
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3) Organisatorische Aspekte

Prüfungsprotokoll und Bewertungsnotizblätter

• Bereitstellung durch das LfP

• Zeitnahe Bewertung durch Prüfende (innerhalb von 10 

Werktagen)
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3) Organisatorische Aspekte

20

BewertungsbogenBewertungskriterien

Prüfungsprotokoll und Bewertungs-

notizblätter
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3) Organisatorische Aspekte

Ergebnismitteilung

• Das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling spätestens drei Wochen 

nach der Prüfung durch die Einrichtung mitzuteilen

• Ist die Prüfung bestanden, stellt die Einrichtung zeitnah ein 

Zertifikat (Mustervorlage durch LfP) aus

 → Checkliste: „Dokumentenübermittlung nach Ablegen 

 einer FSP-Pflege“ im Leitfaden
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4) Prüfungsaufbau und Prüfungsinhalt



4) Prüfungsaufbau und Prüfungsinhalt

Prüfungsaufbau

Patientinnen/

Patienten-Fachkraft-

Gespräch

(20 Min.)

Fachkraft-Fachkraft- 

Gespräch

(20 Min.)

Berufstypische 

schriftliche Aufgabe

(20 Min.)

Die Reihenfolge der Prüfungsteile kann variieren. Es ist jedoch darauf zu achten, dass 

alle drei Prüfungsteile von den gleichen Prüfenden bewertet werden.
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4) Prüfungsaufbau und Prüfungsinhalt

• LfP stellt zugelassenen Einrichtungen regelmäßig 

verschiedene Prüfungssets zur Verfügung.

• Einrichtungen können unter diesen Prüfungssets frei wählen. 

• Prüfungssets können mehrfach verwendet werden.

• Es ist jedoch auf hinreichende Abwechslung zu achten. 
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Situationsbeschreibung

Patientendaten

Aufgabenstellung

31.07.2025

Beispielprüfung Pflege
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Situationsbeschreibung

Patientendaten

Aufgabenstellung

31.07.2025

Beispielprüfung Pflege
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Beispielprüfung Pflege

31.07.2025

Situationsbeschreibung

Patientendaten

Aufgabenstellung
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Prüfungsformate

4) Prüfungsaufbau und Prüfungsinhalt

Prüfungsformat A: 

Digitales Konzept mit Schauspielenden 

Prüfungsformat B: 

Digitales Konzept ohne Schauspielende 

Prüfungsformat D: 

Präsenzkonzept ohne Schauspielenden 

Prüfungsformat C: 

Präsenzkonzept mit Schauspielenden 
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Der Prüfling muss 
immer physisch 

vor Ort sein!



5) Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung



5) Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Prüfungsausschuss

• Anmeldung der Prüfenden formlos per E-Mail beim LfP mit 

erforderlichen Qualifikationsnachweisen

• Erst wenn die Prüfenden durch das LfP genehmigt wurden, 

kann die FSP durchgeführt werden

• Poolgenehmigungen für Prüfende/Schauspielende möglich
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5) Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Evaluation

• Die Auswirkungen der Ein- und Durchführung der FSP-

Pflege in Bayern sollen evaluiert werden.

• Die sprachprüfenden Einrichtungen sind verpflichtet an einer 

Evaluation mitzuwirken und Unterlagen zur Verfügung zu 

stellen.
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5) Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Evaluation

• Möglicher Gegenstand der Evaluation : 

- Anzahl der Prüfungsdurchführungen 

- Prüfungsformat 

- Anteil erfolgreich absolvierter Prüfungen
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6) Schulung von Prüfenden und 
Schauspielenden



6) Schulung von Prüfenden und 
Schauspielenden

Ziel: 

Sicherstellung der Qualität und einer fairen, einheitlichen 

Bewertung

• Prüfende/Schauspielende müssen geschult werden

• Die Organisation und Durchführung der Schulungen 

obliegt grundsätzlich den Einrichtungen
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6) Schulung von Prüfenden und 
Schauspielenden, beispielhafter Aufbau:

Schulungsmodul 1 – GER und Bewertung sprachlicher 
Leistungen allgemein*

• Modul 1a: GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen)

• Modul 1b: Bewertung sprachlicher Leistungen

Schulungsmodul 2 – FSP-Pflege, Gesprächsführung und 
Rollenidentifikation*

• Modul 2a: Aufbau und Ablauf der FSP-Pflege
• Modul 2b: Gesprächsführung und Rollenidentifikation
• Modul 2c: Vertiefung der Bewertungsstandards für die FSP-Pflege

Schulungsmodul 3 (optional) – Hospitation für 
Sprachprüfende, Fachsprachprüfende und Schauspielende
• Einblicke in Prüfungsmethoden und Prüfungstechniken
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6) Schulung von Prüfenden und 
Schauspielenden

• Nachweis der Prüfer-Schulung durch Bestätigung der 

Einrichtung (z.B. Bescheinigung, Zertifikat)

• Nachweise müssen dem LfP übermittelt werden, bevor 

Personen als Prüfende/Schauspielende tätig werden
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37

Webseite

Kontaktpostfach

https://www.lfp.bayern.de/fachsprachenpruefung-pflege-bayern/

FSP-Pflege@lfp.bayern.de 

Weitere Informationen
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